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A._____,  

Kläger und Beschwerdeführer 

 

gegen 

 

Stadt Zürich,  

Beklagte und Beschwerdegegnerin 

 

betreffend Forderung (Gerichtskostenvorschuss) 
 
Beschwerde gegen eine Verfügung des Einzelgerichts am Bezirksgericht 
Zürich, 6. Abteilung, vom 27. Mai 2013 (FV120051-L) 
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Erwägungen: 

1. a) Am 20. März 2012 reichte der Kläger beim Bezirksgericht Zürich 

(Vorinstanz) unter Beilage der Klagebewilligung eine als "Haftungsklage / Scha-

denersatzklage" bezeichnete Klage ein (Vi-Urk. 1 und 2), welche er am 10. Au-

gust 2012 erweiterte (Vi-Urk. 7). Der Kläger verlangt, die Beklagte habe seine 

Schulden bei der Billag (insgesamt rund Fr. 1'500.--) zu begleichen und ihm eine 

Genugtuung von Fr. 600.-- pro Monat für die Zeit von Juli 2008 bis September 

2011 (mithin total Fr. 23'800.--) sowie ab August 2012, bis alle Betreibungen der 

Billag in den Registern gelöscht seien. Die Vorinstanz ging von einem Streitwert 

von Fr. 25'000.-- aus (Vi-Urk. 14 S. 2). Mit Verfügung vom 20. August 2012 wies 

die Vorinstanz das Gesuch des Klägers um unentgeltliche Rechtspflege ab (Vi-

Urk. 8). Das vom Kläger dagegen eingeleitete Beschwerdeverfahren wurde mit 

Beschluss der II. Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 5. De-

zember 2012 abgeschrieben (Vi-Urk. 10). Die gegen diesen Beschluss erhobene 

Beschwerde an das Bundesgericht wurde von diesem mit Urteil vom 18. Januar 

2013 abgewiesen (Vi-Urk. 13). Mit Verfügung vom 30. Januar 2013 setzte die Vo-

rinstanz dem Kläger Frist zur Leistung eines Gerichtskostenvorschusses von 

Fr. 3'550.-- an (Vi-Urk. 14). Vom Kläger dagegen erhobene Beschwerden wurden 

von der beschliessenden Kammer am 27. Februar 2013 (Vi-Urk. 16) und vom 

Bundesgericht am 15. April 2013 (Vi-Urk. 18) abgewiesen.  

b) Mit Verfügung vom 27. Mai 2013 setzte die Vorinstanz dem Kläger eine 

Nachfrist im Sinne von Art. 101 Abs. 3 ZPO zur Leistung des Gerichtskostenvor-

schusses von Fr. 3'550.-- an (Vi-Urk. 20 = Urk. 2). 

c) Hiergegen hat der Kläger am 27. Juni 2013 fristgerecht (Vi-Urk. 23) 

Beschwerde eingereicht, mit welcher er im Wesentlichen – die Rechtsmittelanträ-

ge umfassen über zehn Textseiten – die Aufhebung der angefochtenen Verfü-

gung, die Gewährung des Armenrechts für alle Verfahrensstufen und die Gutheis-

sung seiner Klage beantragt (Urk. 1 S. 13-23). 
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d) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen. Da sich die Beschwer-

de sogleich als offensichtlich unbegründet bzw. unzulässig erweist, kann auf die 

Einholung einer Beschwerdeantwort verzichtet werden (Art. 322 Abs. 1 ZPO). 

2. Die Beschwerdeschrift des Klägers ist mit einem Umfang von 134 Sei-

ten angesichts der eine einzige Textseite umfassenden Erwägungen der ange-

fochtenen Verfügung eigentlich offensichtlich weitschweifig. Eine Nachfristanset-

zung zur Kürzung (vgl. Art. 132 Abs. 1 und 2 ZPO) erübrigt sich jedoch, da schon 

die jetzige Beschwerde keine konkreten Rügen enthält (vgl. nachfolgend Erw. 3) 

und eine gekürzte Version keine Ergänzungen enthalten dürfte. 

3. a) Wie dem Kläger schon im Beschluss der Kammer vom 27. Feb-

ruar 2013 dargelegt wurde (Vi-Urk. 16 S. 5), gilt im Beschwerdeverfahren das Rü-

geprinzip. Der Kläger als beschwerdeführende Partei hätte daher im Einzelnen 

darzulegen, an welchen Mängeln (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich un-

richtige Feststellung des Sachverhalts) die angefochtene Verfügung seiner An-

sicht nach leidet (Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [Hrsg.], Kommentar 

zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2.A. 2013, N 15 zu Art. 321 ZPO; Ster-

chi, BE-Kommentar, N 17 ff. zu Art. 321 ZPO). Was nicht gerügt wird, hat grund-

sätzlich Bestand.  

b) Angefochten – und damit Thema des Beschwerdeverfahrens – ist die 

vorinstanzliche Verfügung, mit welcher dem Kläger eine Nachfrist zur Leistung 

des von ihm bis dahin nicht bezahlten Gerichtskostenvorschusses angesetzt wur-

de (Urk. 2). Der Kläger macht in seiner 134-seitigen Beschwerdeschrift bloss all-

gemeine Ausführungen zur Vorgeschichte, zur Begründetheit der Klage, zur un-

entgeltlichen Rechtspflege, etc. etc.; in der ganzen Beschwerdeschrift findet sich 

jedoch keine einzige konkrete Rüge, welche sich auf die angefochtene Verfügung 

beziehen würde. Mangels konkreter Rügen bleibt es damit beim angefochtenen 

Entscheid und ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. 

4. a) Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist in Anwendung von § 9 

Abs. 1 der Gerichtsgebührenverordnung und unter Berücksichtigung des Um-

fangs der Beschwerdeschrift auf Fr. 800.– festzusetzen.  
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b) Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sind ausgangsgemäss 

dem Kläger aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). 

c) Der Kläger hat ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt 

(Urk. 1 S. 17 f.). Dieses ist jedoch zufolge Aussichtslosigkeit der Beschwerde (vgl. 

vorstehende Erwägungen) abzuweisen (Art. 117 lit. b ZPO). 

d) Für das Beschwerdeverfahren hat der Kläger zufolge des Unterliegens 

keinen Anspruch auf eine Entschädigung; der Beklagten erwuchs kein erheblicher 

Aufwand. Demgemäss sind für das Beschwerdeverfahren keine Parteientschädi-

gungen zuzusprechen. 

5. Das Obergericht behält sich vor, weitere Beschwerden in der Art der 

vorliegenden als querulatorisch anzusehen und ohne Behandlung zurückzuschi-

cken (Art. 132 Abs. 3 ZPO). 

Es wird beschlossen: 

1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 

2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 800.-- festgesetzt. 

3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Kläger auferlegt. 

4. Für das Beschwerdeverfahren werden keine Parteientschädigungen zuge-

sprochen. 

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte unter Beilage einer 

Kopie von Urk. 1, sowie an das Bezirksgericht Zürich, 6. Abteilung, je gegen 

Empfangsschein. 

Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit-

telfrist an die Vorinstanz zurück. 

6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 

30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 
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1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-

schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder 

Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 

des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). 

Dies ist ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. 

Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert der Haupt-
sache beträgt Fr. 25'000.--. 

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. 

Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG. 

 
Zürich, 9. Juli 2013 

 
Obergericht des Kantons Zürich 

I. Zivilkammer 
 

Der Gerichtsschreiber: 
 
 
 

lic. iur. F. Rieke 
 

 
 
versandt am: 
mc 
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